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Anlage 2



Der Bereich umfasst die Wittelsbacherbrücke samt Baldeplatz. Der Bereich des Baldeplatzes begrenzt 
sich südöstlich durch die Kreuzung Wittelsbacherbrücke / Baldeplatz auf Höhe des Isarhochufers, 
östlich entlang des Baldeplatzes bis zur Kreuzung Auenstraße, nördlich entlang der Auenstraße bis zur
Kreuzung Auenstraße / Kapuzinerstraße und westlich entlang des Baldeplatzes bis zum 
nordwestlichen Bereich der Wittelsbacherbrücke einschließlich des Isarhochufers.

Des Weiteren umfasst der Bereich die Reichenbachbrücke und die Corneliusbrücke. 
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